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11 33
Satzung über die Benutzung des  

Freizeitgeländes „Ölschnitzsee am Rennsteig“ 
vom 5. Mai 2022

Der Landkreis Kronach erlässt aufgrund der Art. 17 und 
18 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern i. d. F. der Bekanntmachung vom  
22. August 1998 (GVBl. S.826), zuletzt geändert durch § 2 
des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74), folgende 
Satzung:

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich
(1) Der Landkreis Kronach stellt das Freizeitgelände „Öl-

schnitzsee am Rennsteig“ als öffentliche Einrichtung 
jedermann auf eigene Verantwortung zur Verfügung. 
Die Satzung dient der Aufrechterhaltung von Ruhe, Si-
cherheit, Ordnung und Sauberkeit im gesamten Be-
reich des Freizeitgeländes „Ölschnitzsee am Renn-
steig“. Mit dem Betreten des Freizeitgeländes unter-
liegt jede Person diesen Bestimmungen.

(2) Das Freizeitgelände „Ölschnitzsee am Rennsteig“ er-
streckt sich über die Flurstücke der Gemarkung Wind-
heim, Flur-Nrn. 382 und 439/1 und der Gemarkung 
Ludwigsstadt, Flur-Nr. 1812, einschließlich der neu 
zugemessenen Grundstücksteile (Weg, Parkplatz). Die 
Begrenzung des Freizeitgeländes ist aus dem in der 

Anlage beigefügten Lageplan im Maßstab 1:2000 er-
kennbar. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Badeberechtigung
(1) Das Baden im „Ölschnitzsee“ steht jedermann im 

Rahmen dieser Satzung frei. 
(2) Vom Baden im Badesee „Ölschnitzsee“ sind ausge-

schlossen:
1. Kinder unter 6 Jahren und Blinde, jeweils ohne Be-

gleitperson, 
2. Personen, die Tiere mitführen, 
3. Personen mit ansteckenden Krankheiten, 
4. Betrunkene und Personen, die unter Einfluss berau-

schender Mittel stehen. 
(3) Badegäste, die trotz Abmahnung den Vorschriften dieser 

Satzung zuwiderhandeln, können vom Landkreis Kro-
nach oder von dem von ihm bestellten Aufsichtsperso-
nal aus dem Badesee „Ölschnitzsee“ verwiesen werden. 

§ 3 Badeaufsicht
Am Badesee „Ölschnitzsee“ besteht an Wochenenden 
(Samstag, Sonntag) sowie an Feiertagen eine Badeauf-
sicht. Die Badeaufsicht durch eine Wasserrettungsorga-
nisation wird nur ausgeübt, wenn eine Flagge der Aufsicht 
am Sanitärgebäude gehisst ist. Ist die Flagge der Bade-
aufsicht nicht gehisst, erfolgt die Nutzung des Ölschnitz-
sees auf eigene Gefahr. 
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§ 4 Verhalten im Freizeitgelände
(1) Innerhalb des Freizeitgeländes sind Ruhe, Ordnung 

und Reinlichkeit zu bewahren. Abfälle aller Art sind in 
die hierfür aufgestellten Behältnisse zu werfen. Jeder 
Besucher hat sich so zu verhalten, dass andere Besu-
cher dadurch nicht unzumutbar belästigt werden. 

(2) Untersagt sind im gesamten Freizeitgelände: 
1. die Benutzung der Wasserfläche, insbesondere 

das Baden, nach Einbruch der Dunkelheit; 
2. die Seefläche mit anderen als den handelsübli-

chen aufblasbaren Gummibooten mit einem Ei-
gengewicht von maximal 10 kg zu befahren; 

3. Kraftfahrzeuge (Pkw, Motorräder, Mopeds, Mo-
fas und dergleichen) zu benutzen und außerhalb 
der dafür gekennzeichneten Stellplätze zu parken. 
Ausgenommen sind Wege und Flächen, die durch 
Verkehrszeichen für den entsprechenden Verkehr 
freigegeben sind. Unberechtigt abgestellte Fahr-
zeuge werden kostenpflichtig entfernt; 

4. Fahrräder außerhalb der dafür vorgesehenen Plät-
ze abzustellen; 

5. das Mitbringen von Tieren aller Art in den Bade- u. 
Liegebereich des Freizeitgeländes; 

6. jede Verunreinigung, Beschädigung, Entfernung 
oder Veränderung der Anlageneinrichtung und Be-
pflanzung; 

7. Zelte aufzustellen oder zu nächtigen; 
8. das Abhalten von Feiern und Versammlungen; 
9. das Benutzen von Rundfunk- und anderen Ton-

wiedergabegeräten; 
10. offene Feuerstellen zu errichten. 

(3) Alle Einrichtungen auf dem Freizeitgelände, insbeson-
dere Umkleidekabinen, Duschen, WC und Spielgerä-
te, sind pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß 
zu benutzen. 

(4) Abs. 2 Nummern 1 mit 4 gilt nicht für die Polizei, Feu-
erwehr, Rettungsdienste sowie das vom Landkreis 
Kronach ermächtigte Aufsichtspersonal. 

 Abs. 2 Nummer 10 gilt ferner nicht für den Betreiber 
des Kiosk. 

§ 5 Hundeanleinpflicht auf den  
Wegen im Freizeitgelände

Im Freizeitgelände müssen Hunde beim Führen auf den 
Wegflächen stets angeleint werden. Die Anleinpflicht fin-
det für Blindenführ- und Blindenbegleithunde keine An-
wendung. Die Anleinpflicht nach Satz 1 ist durch die je-
weiligen Tierhalter und den-/diejenige, welche(r) die tat-
sächliche Gewalt über das Tier ausübt, einzuhalten. 

§ 6 Sachbeschädigungen
Jede Verunreinigung und Beschädigung des Freizeitge-
ländes wird als Sachbeschädigung nach den Bestimmun-
gen des Strafgesetzbuches verfolgt. Für jede nachgewie-
sene Sachbeschädigung ist außerdem Schadensersatz 
zu leisten. 

§ 7 Anordnungen des Landkreises
Den Anordnungen des vom Landkreis Kronach ermäch-
tigten Aufsichtspersonals ist unverzüglich Folge zu leis-
ten. Besucher, die durch ihr Verhalten Ruhe und Ordnung 
im Sinne dieser Satzung stören, können vom Freizeitge-
lände verwiesen werden. 

§ 8 Benutzungssperre
Das Freizeitgelände und seine Einrichtungen können ganz 
oder teilweise für die allgemeine Benutzung gesperrt wer-

den. In derartigen Fällen ist die Benutzung nach Maßgabe 
der Sperre untersagt. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten, Ersatzvornahme
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. gegen die Verhaltensregeln bzw. Verbote des § 4 
Abs. 1 und 2 sowie des § 5 verstößt, 

2. den Anordnungen des Aufsichtspersonals nach § 7 
nicht Folge leistet, 

3. gegen die Benutzungssperre nach § 8 verstößt. 
(2) Eine Ordnungswidrigkeit kann nach Art. 18 Abs. 2 der 

Landkreisordnung mit Geldbuße bis zu zweitausend-
fünfhundert Euro geahndet werden. Die Ersatzvornah-
me auf Kosten säumiger Verpflichteter wird für zuläs-
sig erklärt. 

§ 10 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Kreisamtsblatt des Landkreises Kronach in Kraft.

Kronach, 5. Mai 2022

32 34
Verordnung  

über die Beförderungsentgelte und  
Beförderungsbedingungen für den Verkehr 

mit Taxen im Landkreis Kronach  
(Taxitarifordnung)  
vom 03.05.2022

Das Landratsamt Kronach erlässt aufgrund § 51 Abs. 1  
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 21. März 
1961 (BGBl I S. 241) in der derzeit gültigen Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 8. August 1990 
(BGBl I S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes zur Modernisierung des Personenbeförderungs-
recht vom 16. April 2021 (BGBl. S. 822) und § 27 der 
Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen  
(ZustVVerk) vom 22. Dezember 1998 (GVBl. 1998  
S. 1025), zuletzt durch die Verordnung vom 22. Septem-
ber 2021 (GVBl. 2021 S. 590) geändert, folgende 

Verordnung

§ 1 
Geltungsbereich und Pflichtfahrgebiet

(1) Die Berechnung der Beförderungsentgelte für den 
Gelegenheitsverkehr mit Taxen, deren Unternehmer 
ihren Betriebssitz im Landkreis Kronach haben, be-
stimmt sich nach den Vorschriften dieser Verordnung. 
Der räumliche Geltungsbereich der hiernach zulässi-
gen Beförderungsentgelte und das Pflichtfahrgebiet 
im Sinne des § 47 Abs. 4 PBefG umfassen jeweils 
das Gebiet der Landkreise Kronach, Coburg, Hof, 
Kulmbach und Lichtenfels sowie der kreisfreien 
Städte Coburg und Hof.

(2) Für Fahrten über das Pflichtfahrgebiet hinaus werden 
die Entgelte für die gesamte Strecke zwischen Un-
ternehmer und Fahrgast für den Einzelfall vereinbart. 
Hier auf hat der Fahrzeugführer den Fahrgast vor Antritt 
der Fahrt hinzuweisen. Kommt keine Einigung zustan-
de, gelten die für den Pflichtfahrbereich festgesetz-
ten Beförderungsentgelte als vereinbart (§ 37 Abs. 3  
der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunter-
nehmen im Personenverkehr - BOKraft -). 
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§ 2 
Einteilung der Beförderungsentgelte 

Mindest-
fahrpreis:

Tagtarif in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 3,80 Euro
Nachttarif in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr 4,40 Euro

Wegtarif: Tarifstufe I für Anfahrten und Rundfahrten (0,20 Euro je 166,7 m) 1,20 Euro/km
Tarifstufe II für Zielfahrten bei Fahrtstrecken 

bis 5,999 km (0,20 Euro je 95,2 m) 2,10 Euro/km

ab dem 6,000 km (0,20 Euro/km je 111,1 m) 1,80 Euro/km
Tarifstufe III für Zielfahrten ab der 5. Person soweit das Taxi zur Beförde-

rung von fünf und mehr Fahrgästen zugelassen ist 
bis 5,999 km (0,20 € je 80,0 m) 2,50 Euro/km

ab 6,000 Kilometer (0,20 Euro je 100 m) 2,00 Euro/km

Zeittarif: Der Zeittarif kommt bei verkehrsbedingter sowie kundenbedingter Unterschrei-
tung der Umschaltgeschwindigkeit zur Anrechnung (0,20 Euro je 24 s). 
Die Umschaltgeschwindigkeiten betragen in 

30,00 Euro je 
Stunde

Tarifstufe I 25,00 km/h

Tarifstufe II bis 5,999 km 14,30 km/h

ab dem 6,000 km 16,36 km/h

Tarifstufe III bis 5,999 km 12,00 km/h

ab dem 6,000 km 15,00 km/h

§ 3 
Anfahrten, Rundfahrten und Zielfahrten  

sowie Abbestellung 
(1) Anfahrten sind bestellte Leerfahrten zum Einsteigeort 

des Fahrgastes. Für Anfahrten wird kein Fahrpreis er-
hoben, wenn sich der Einsteigeort in der Betriebssitz-
gemeinde (in der durch die Ortstafeln gemäß Z. 310 
und Z. 311, Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO gekenn-
zeichneten Grenzen) befindet oder wenn die anschlie-
ßende Zielfahrt in der Betriebssitzgemeinde oder am 
Taxenstandplatz des Ausgangsortes endet.

(2) Rundfahrten sind Fahrten, bei denen der Fahrgast vom 
Taxenstandplatz zu einem Fahrziel und anschließend 
zum Taxenstandplatz oder zu einem von ihm bestimm-
ten Ziel innerhalb eines Umkreises von 200 m Luftlinie 
um den Taxenstandplatz zurückbefördert wird.

(3) Zielfahrten sind Fahrten, bei denen der Fahrgast nicht 
mit demselben Taxi zurückfährt, sondern das Taxi am 
Ziel entlassen wird.

(4) Wird ein bestelltes Taxi ohne Benutzung aus der Be-
stellung entlassen und hat dies der Besteller zu vertre-
ten, so hat der Besteller den durch die Anfahrt entstan-
denen Fahrpreis zu entrichten. Wird in der anfahrtsfrei-
en Zone ein bestelltes Taxi ohne Benutzung entlassen, 
so hat der Besteller den Mindestfahrpreis von 3,80 Eu-
ro (Tagtarif) bzw. 4,40 Euro (Nachttarif) zu entrichten.

§ 3a
Sondervereinbarungen über abweichende Fahrpreise

(1) Sondervereinbarungen für den Pflichtfahrbereich nach 
§ 51 Abs. 2 PBefG sind nur mit Genehmigung des 
Landratsames Kronach zulässig. 

(2) Für Nebenleistungen bei Auftragsfahrten und Sonder-
leistungen, die vom Fahrgast zusätzlich zur Personen-
beförderung gewünscht werden, kann neben dem Be-
förderungsentgelt vor Antritt der Fahrt ein zusätzliches 
Entgelt vereinbart werden.

§ 4
Fahrpreisanzeiger

(1) Fahrten sind im Pflichtfahrbereich ausschließlich mit 
eingeschaltetem Fahrtpreisanzeiger durchzuführen, 
es sei denn, es handelt sich um Fahrten im Sinne des 
§ 3a Abs. 1. 

(2) Der Fahrpreisanzeiger darf bei einer Anfahrt nach § 3 
Abs. 1 erst am Beginn der Anfahrt eingeschaltet wer-
den. Bei einer Rund- oder Zielfahrt darf er jeweils erst 
nach Aufnahme des Fahrgastes ein- bzw. (bei vorher-
gehender Anfahrt) umgeschaltet werden. 

(3) Der Fahrgast muss Taxe und Fahrpreis jederzeit able-
sen können. Bei Dunkelheit ist der Fahrpreisanzeiger 
zu beleuchten.

(4) Bei Störungen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahr-
preis nach den tatsächlich gefahrenen Kilometern (lt. 
dem werksseitig eingebauten Fahrzeugkilometerzäh-
ler) entsprechend der zutreffenden Taxe zu berechnen; 
der Fahrzeugführer hat den Fahrgast hierauf unver-
züglich hinzuweisen (§ 37 Abs. 2 BOKraft). 

(5) Der Unternehmer ist verpflichtet, die Störungen des 
Fahrpreisanzeigers jeweils unverzüglich zu behe-
ben oder den Fahrbetrieb einzustellen (§ 37 Abs. 2  
BOKraft). 

(6) Die Fahrpreisanzeiger sind innerhalb von 14 Tagen 
nach Inkrafttreten der Taxitarifordnung auf die neuen 
Entgelte umzustellen. 

§ 5 
Beförderungsvertrag 

(1) Der Beförderungsauftrag kommt mit der Annahme der 
Bestellung durch das Unternehmen zwischen dem 
oder den Besteller(n) und dem Unternehmen zustan-
de. 

(2) Ein Anspruch auf Beförderung besteht nur innerhalb 
des Pflichtfahrbereiches. 
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(3) Ein Anspruch auf Durchführung von Auftragsfahrten 
(Fahrten ohne Personenbeförderung zur Erledigung 
von Aufträgen und zur Beförderung von Sachen) be-
steht nicht. 

(4) Gepäck und Tiere können von der Beförderung aus-
geschlossen werden, wenn durch ihre Mitnahme Ge-
fahren für eine ordnungsgemäße und sichere Beförde-
rung ausgehen können. Der Taxifahrer hat das Gepäck 
in das Taxi ein- und auszuladen. 

(5) Behinderte sowie hilfsbedürftige Fahrgäste einschließ-
lich deren Gepäck sind auf deren Verlangen von der 
Wohnungstüre / vom Ausgangsort abzuholen und / 
oder an die Wohnungstüre / an den Zielort zu bringen. 
Die Wohnung des Fahrgastes darf nur mit dessen aus-
drücklicher Zustimmung betreten werden. 

(6) Bei Verunreinigung des Taxis werden vom Fahrer die 
vom Unternehmen dafür festgesetzten Reinigungs-
kosten erhoben. Weitere Ansprüche bei Beschädigun-
gen bleiben unberührt.

§ 6 
Abrechnung, Zahlweise, gemeinsame Bestimmungen 

(1) Der Fahrer hat diese Verordnung stets im Taxi mitzu-
führen und dem Fahrgast auf Wunsch vorzuzeigen  
(§ 10 BOKraft).

(2) Sofern der Fahrgast nichts anders bestimmt, hat der 
Fahrer den kürzesten Weg zum Fahrziel zu wählen, es 
sei denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder preis-
günstiger ist und mit dem Fahrgast vereinbart wird  
(§ 38 BOKraft).

(3) Das Beförderungsentgelt ist grundsätzlich sofort nach 
Beendigung der jeweiligen Beförderung zur Zahlung 
fällig.

(4) Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung über das 
Beförderungsentgelt mit Angabe der Fahrstrecke (ein-
schließlich Ausgangs- und Zielpunkt), dem amtlichen 
Kennzeichen oder der Ordnungsnummer des Taxis, 
Name des Unternehmers mit der Betriebssitzadresse 
und dem Datum sowie der Unterschrift des Fahrers 
auszustellen. Die steuerlichen Vorschriften sind zu be-
achten.

(5) Der Fahrer muss während des Dienstes stets einen 
Betrag bis zu 50,00 Euro wechseln können. Fahrten 
zum Zwecke des Geldwechselns gehen zu Lasten des 
Fahrers.

(6) Für Fahrten innerhalb und außerhalb des Pflichtfahr-
bereiches kann, wenn es angezeigt erscheint, eine Vo-
rauszahlung in Höhe des voraussichtlichen Fahrprei-
ses verlangt werden. 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 PBefG kann mit 
Geldbuße bis zu zehntausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig als Taxifahrer 
• andere als die in § 2 und § 3a festgesetzten Beför-

derungsentgelte verlangt oder den Fahrpreisanzei-
ger nicht richtig betätigt, 

• entgegen § 1 Abs. 2 den Fahrgast nicht darauf 
hinweist, dass der Fahrpreis bei Fahrten über das 
Pflichtfahrgebiet hinaus insgesamt der freien Ver-
einbarung unterliegt, 

• entgegen § 4 Abs. 1 den Fahrpreisanzeiger nicht 
einschaltet, 

• entgegen § 4 Abs. 2 den Fahrpreisanzeiger bereits 
vor Beginn der Anfahrt nach § 3 Abs. 1 einschaltet, 

• entgegen § 4 Abs. 4 den Fahrgast bei einer Störung 
des Fahrpreisanzeigers nicht unverzüglich auf den 
Berechnungsmaßstab hinweist, 

• entgegen § 4 Abs. 5 eine Störung des Fahrpreisan-
zeigers nicht unverzüglich behebt, 

• entgegen § 6 Abs. 2 nicht den kürzesten Weg zum 
Fahrtziel wählt, es sei denn, der Fahrgast äußert ei-
nen gegenteiligen Wunsch, 

• entgegen § 6 Abs. 1 diese Verordnung nicht mitführt 
oder auf Verlangen nicht vorlegt, 

• entgegen § 6 Abs. 4 auf Verlangen des Fahrgastes 
keine Quittung mit den vorgeschriebenen Angaben 
ausstellt, 

• entgegen § 6 Abs. 5 Fahrten zum Zwecke des Geld-
wechselns bis 50 Euro zu Lasten des Fahrgastes 
ausführt. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 16.05.2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Taxitarifordnung des Landratsamtes 
Kronach vom 08.01.2015 außer Kraft.

Kronach 03.05.2022
Landratsamt Kronach

Klaus Löffler
Landrat

Nr. 27 - 170/7 35

Bekanntmachung 

Vollzug des BImSchG;  
Wesentliche Änderung einer Anlage zur 
Herstellung von Glas durch die Firma  

Gerresheimer Tettau GmbH, 96355 Tettau; 
Allgemeine Vorprüfung zur Feststellung  

der UVP-Pflicht nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
und Abs. 4, § 7 Abs. 1 UVPG i. V. m.  

Nr. 2.5.2 der Anlage 1 zum UVPG 
Unterbleiben einer  

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Firma Gerresheimer Tettau GmbH betreibt eine An-
lage zur Herstellung von Glas mit einer max. Schmelz-
leistung von 300 t/d, die gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG in 
Verbindung mit Nr. 2.8.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht 
unterliegt. An der bestehenden Anlage sollen folgende 
Änderungen vorgenommen werden: 

- Neubau der Glasschmelzwanne 2 als Oxy-Melter 
Plus 

- Einsatz von Fremdscherben (bis zu 40 % des Ge-
menges) an der Wanne 2 

- Veränderungen an der Gemengeanlage für Wanne 2 
Die Maßnahmen stellen eine wesentliche Änderung der 
vorhandenen Anlage dar und bedürfen daher gemäß § 16  
Abs. 1 BImSchG der immissionsschutzrechtlichen Ge-
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nehmigung. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4, § 7  
Abs. 1 UVPG i. V. m. Nr. 2.5.2 der Anlage 1 zum UVPG ist 
im Rahmen des Verfahrens eine allgemeine Vorprüfung 
zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen.
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das ge-
nannte Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf, da erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt und die zu schützenden Güter nicht zu besorgen 
sind. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 
Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Feststellung nicht selbständig an-
fechtbar ist.
Die Änderung der Anlage besteht aus dem Ersatzneubau 
der Wanne 2 sowie dem Einsatz von Fremdscherben bei 
der Glasherstellung an Wanne 2. Weiterhin werden Än-
derungen an der Gemengeanlage für die Wanne 2 erfor-
derlich.
In Bezug auf den Lärmschutz kommt es zu keinem zu-
sätzlichen Fahrverkehr. Auch die sonstigen baulichen 
Veränderungen an der Gemengeanlage und dem Wan-
nengebäude lassen keine erhöhten Lärmemissionen er-
warten. Die Emissionen in die Luft werden durch das Vor-
haben nicht erhöht. Für einen Teil der Schadstoffe ergibt 
sich durch die Änderung der Anlage sogar eine Verminde-
rung der Schadstoffemissionen. Für den durch die Ände-
rung der TA Luft erstmalig zu betrachtenden Schadstoff 
Quecksilber ist keine Beurteilung der Immissionen durch-
zuführen, da der Emissionsmassenstrom, auch bezogen 
auf die Gesamtanlage, unterhalb der dort genannten Ba-
gatellmassenströme liegen. 

Kronach, 28.04.2022
Landratsamt

Löffler
Landrat
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6. Änderungssatzung zur Beitrags- und  
Gebührensatzung zur Entwässerungs-

satzung des Marktes Marktrodach 1993  
(BGS-EWS Marktrodach 1993)  

vom 12. April 2022

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes erlässt der Markt Marktrodach folgende 

Satzung zur Änderung der  
Beitrags- und Gebührensatzung  
zur Entwässerungssatzung des  

Marktes Marktrodach 1993

§ 1
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Marktes Marktrodach 1993 vom 
16.12.1993 (Amtsblatt Nr. 17 des Marktes Marktrodach 
vom 24.12.1993), zuletzt geändert durch Satzung vom 
03.05.2018, wird wie folgt geändert: 
1. In § 9 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt: 
 „Ab dem 01.01.2023 beträgt die Gebühr 1,90 EUR pro 

Kubikmeter Abwasser.“

2. § 9a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 „Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 

Wasserzählern mit einem Dauerdurchfluss (Q3) 
Zählergröße Grundgebühr jährlich 
bis 4,0 m³/h 30,00 €
bis 10,0 m³/h 40,00 €
bis 16,0 m³/h 59,00 €
bis 25,0 m³/h 98,00 €
über 25,0 m³/h 144,00 €

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Marktrodach, den 12. April 2022
Markt Marktrodach

Norbert Gräbner 
Erster Bürgermeister 
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